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Überlassung des Firmenfahrrads nach Leasingende 

Die Finanzverwaltung hat aktu-
ell eine umfassende Anweisung 
veröffentlicht, in der es um die 
Überlassung von Firmenfahrrä-
dern, insbesondere E-Bikes, an 
Mitarbeitende geht. Diese The-
matik hat in der letzten Zeit an 
Bedeutung gewonnen, da eine 
entsprechende Übernahme des 
Firmenfahrrads gerne umge-
setzt wird.

Von besonderer Bedeutung sind 
die Ausführungen zur Besteue-
rung eines geldwerten Vorteils 
beim Kauf des Fahrrades nach 
Leasingende, denn üblicherwei-
se wird den Mitarbeitenden die 
Möglichkeit geboten, ihr liebge-
wonnenes Rad zu einem relativ 
günstigen Preis zu erwerben.
Seit 2019 ist der private Nut-
zungswert aus der Überlassung 
eines Firmenfahrrads zwar steu-
er- und sozialversicherungsfrei, 

aber nur, wenn das Fahrrad zu-
sätzlich zum ohnehin geschulde-
ten Arbeitslohn gewährt wird, z.B. 
anstelle einer Gehaltserhöhung.

Die Praxis sieht aber eher so 
aus, dass der Arbeitgeber die 
Kosten für das Fahrrad nicht 
übernehmen möchte. Vielmehr 
verzichten Mitarbeiter für die 
Überlassung des Firmenrads 
oder E-Bikes auf einen Teil des 
Gehalts. In aller Regel entspricht 
der Verzicht der Leasingra-
te einschließlich Versicherung, 
die der Arbeitgeber seinerseits 
für das Leasing des Fahrrades 
aufwendet. Bei dieser Gehalts-
umwandlung wird also ein Teil 
des Bruttogehalts in den Sach-
bezug „Fahrrad“ umgewandelt.
Doch auch das Modell der Ge-
haltsumwandlung bietet einen 
entscheidenden Vorteil: Der 
private Nutzungsanteil beträgt 

in aktuellen Fällen monatlich 
nur 1 % von einem Viertel des 
Brutto-Listenpreises des Fahr-
rades (koordinierter Länderer-
lass vom 9.1.2020, S 2334). 
Selbst bei E-Bikes, die 4.000 
EUR und mehr kosten, hält sich 
der zu versteuernde Pauschal-
wert also in engen Grenzen.

Sollte der Arbeitnehmer nach 
Beendigung der Vertragslauf-
zeit das (Elektro-)Fahrrad vom 
Arbeitgeber, dem Leasingge-
ber oder einem Dienstleister 
erwerben, ist zu überprüfen, 
ob ein geldwerter Vorteil vor-
liegt, der insoweit als steu-
er- und sozialversicherungs-
pflichtiger Arbeitslohn gilt.

Wenn der Arbeitnehmer nach 
Beendigung der Vertragslaufzeit 
das (Elektro-)Fahrrad hingegen 
vom Leasinggeber oder einem 
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Dienstleister zu einem gerin-
geren Preis als dem üblichen 
Endpreis erwirbt, ist der Diffe-
renzbetrag als Arbeitslohn von 
dritter Seite zu versteuern. Ein 
eventueller Preisvorteil steht im 
Zusammenhang mit dem Dienst-
verhältnis. Die Beachtung der 
Verpflichtung zur Abführung von 
Lohnsteuer und Sozialversiche-
rung obliegt auch in diesem Fall 
grundsätzlich dem Arbeitgeber.

Da sich die Wertermittlung in 
der Praxis schwierig gestalten 
kann, bestehen keine Beden-
ken, den maßgebenden Endpreis 
eines E-Bikes, das dem Arbeit-
nehmer nach 36 Leasingmona-
ten übereignet wird, mit einem 
Pauschalbetrag anzusetzen. Die-
ser beträgt 40 Prozent der un-
verbindlichen Preisempfehlung 
(UVP) des Herstellers, Importeurs 
oder Großhändlers im Zeitpunkt 
der Inbetriebnahme des (Elekt-
ro-)Fahrrads einschließlich der 
Umsatzsteuer; die UVP ist auf 
volle 100 EUR abzurunden. Es 
bleibt den Beteiligten unbenom-

men, im Einzelfall einen niedri-
geren Restwert nachzuweisen. 
Zuzahlungen des Arbeitnehmers 
mindern den geldwerten Vorteil.

Das bedeutet also: Hat der Ar-
beitnehmer die Möglichkeit, 
ein E-Bike mit einer ursprüngli-
chen UVP von 3.000 EUR nach 
Leasingende für 540 EUR zu 
erwerben, so sind 660 EUR 
als Arbeitslohn zu versteuern 
(3.000 EUR x 40 % = 1.200 EUR 
üblicher Endpreis; abzgl. Zu-
zahlung 540 EUR = 660 EUR).

Zu Beginn des „Modells Job-
rad“ wurde oftmals nur mit Ge-
brauchtkaufpreisen bei Leasin-
gende von 10 Prozent kalkuliert. 
Auf der Internetseite www.job-
rad.org heißt es heute dagegen: 
„Zum Leasingende kalkulieren 
wir in unserem Vorteilsrech-
ner derzeit mit einem erwarte-
ten Gebrauchtkaufpreis in Höhe 
von 18 % des Kaufpreises.“
Seit dem 1.1.2020 gilt bei un-
entgeltlicher oder verbilligter 
Übereignung von betrieblichen 

Fahrrädern oder Elektrofahrrä-
dern an Arbeitnehmer eine neue 
Steuervergünstigung: Sofern die 
Übereignung „zusätzlich zum oh-
nehin geschuldeten Arbeitslohn“ 
erfolgt, kann der geldwerte Vor-
teil vom Arbeitgeber pauschal 
mit 25 Prozent versteuert wer-
den. Die Pauschalbesteuerung 
soll Fälle einer Gehaltsumwand-
lung nicht erfassen (40 Abs. 2 
Nr. 7 EStG). Ist ein Elektrofahr-
rad verkehrsrechtlich als Kraft-
fahrzeug einzuordnen, kann die 
Pauschalversteuerung eben-
falls nicht angewandt werden.

Wird das E-Bike dem Arbeitneh-
mer nicht von seinem Arbeitge-
ber, sondern vom Leasinggeber 
unentgeltlich oder verbilligt 
übereignet, kann die Einkom-
mensteuer für den Empfänger, 
also den „nutzenden“ Arbeit-
nehmer, mit einem Pauschsteu-
ersatz von 30 Prozent erhoben 
werden (§ 37b EStG). Ein sol-
cher Fall dürfte in der Praxis 
aber wohl seltener auftreten.
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